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Teilrevision des Gesetzes über Erwerb und Verlust
des Kantons- und Gemeindebürgerrechtsgesetzes
(Bürgerrechtsgesetz)

Vom Volke angenommen am...

I.

Das Gesetz über Erwerb und Verlust des Kantons- und Gemeinde-
bürgerrechtes (Bürgerrechtsgesetz)1 vom 6. Juni 1993 wird wie folgt
geändert:

Art. 12 Abs. 1
1
 Der Kanton erhebt eine Einbürgerungstaxe von 1000 Franken für

Schweizer und 2000 Franken für Ausländer.

II.

Diese Teilrevision tritt nach Annahme durch das Volk auf den ... in Kraft.

                                                                
1 BR 130.100


